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Sondermaßnahmen zur kulturellen Zusammenarbeit mit und in Drittländern

(2008/C 71/02)

1. Rechtsgrundlage

Grundlage dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlä-
gen bildet der Beschluss Nr. 1855/2006/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über
das Programm „Kultur“ (2007-2013) (1) (im Folgenden „das
Programm“).

2. Ziele und Beschreibung

Das Programm steht im Kontext des fortlaufenden Engagements
der Europäischen Union, durch den Ausbau der kulturellen
Zusammenarbeit zwischen Kulturschaffenden, Kulturakteuren
und kulturellen Einrichtungen der am Programm teilnehmenden
Länder zur Förderung des gemeinsamen europäischen Kultur-
raums, der auf einem gemeinsamen kulturellen Erbe gründet,
beizutragen und damit die Entstehung einer Unionsbürgerschaft
zu begünstigen.

Das Programm sieht eine gemeinschaftliche Förderung in Form
von „Sondermaßnahmen“ vor; in diesem Rahmen kann die
Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisa-
tionen unterstützt werden.

Das Programm ermöglicht insbesondere die Zusammenarbeit
mit weiteren Drittländern, die mit der Europäischen Gemein-
schaft Assoziations- oder Kooperationsabkommen geschlossen
haben, sofern diese einen Kulturteil enthalten, und zwar auf der
Grundlage der Bereitstellung zusätzlicher Mittel und spezifischer
zu vereinbarender Modalitäten.

3. Gegenstand der Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen

Um die Ziele des Programms zu erreichen, sollen mit die-
ser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen kulturelle

Kooperationsprojekte gefördert werden, die auf den Kulturaus-
tausch zwischen den an dem Programm teilnehmenden Ländern
und dem ausgewählten Drittland Brasilien abzielen.

Die Kooperationsprojekte sind zweijährig (2008-2010) und
umfassen die kulturelle Zusammenarbeit mit den Organisatio-
nen des ausgewählten Drittlandes und/oder in Brasilien durchge-
führte kulturelle Aktivitäten.

Die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (im Fol-
genden „die Exekutivagentur“) ist für die Durchführung dieser
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zuständig.

4. Finanzrahmen und Projektlaufzeit

Die verfügbaren Finanzmittel für diese Aufforderung zur Einrei-
chung von Vorschlägen belaufen sich auf 1 Mio. EUR.

Die gemeinschaftliche Kofinanzierung darf 50 % der gesamten
förderfähigen Kosten des jeweiligen Projekts nicht überschreiten
(mit einem Höchstbetrag von 200 000 EUR je Projekt).

Die maximale Projektlaufzeit beträgt 24 Monate.

5. Förderfähigkeits- und Auswahlkriterien

Förderfähige Bewerber sind öffentliche oder private Einrichtun-
gen mit Rechtsstatus, deren Hauptaktivität im Kulturbereich
angesiedelt ist, und die eine mindestens zweijährige Erfahrung in
der Konzeption und Durchführung von kulturellen Projekten
auf internationaler Ebene und insbesondere in Brasilien nachwei-
sen können. Diese Organisationen müssen sich an der Konzep-
tion und Durchführung des Projekts beteiligen und einen realen
und bedeutenden finanziellen Beitrag zur Projektfinanzierung
leisten, nämlich mindestens 50 % der gesamten Finanzmittel für
das Projekt.
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(1) ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 1.



Die Organisationen müssen ihren eingetragenen Sitz in einem
der am Programm teilnehmenden Länder haben (1). Sie müssen
außerdem über eine finanzielle und operative Kapazität verfü-
gen, die ihnen die vollständige Durchführung der Kooperations-
projekte erlaubt.

Förderfähig sind zweijährige kulturelle Kooperationsprojekte, an
denen sich mindestens drei (3) Kulturveranstalter aus mindestens
drei (3) verschiedenen förderfähigen Ländern beteiligen. Damit
ein Projekt förderfähig ist, muss mindestens ein assoziierter Part-
ner aus Brasilien beteiligt sein. Grundlage der Kooperation muss
eine von den europäischen Kulturveranstaltern und assoziierten
Partnern in Brasilien unterzeichnete Partnerschaftserklärung
sein. Mindestens 50 % der im Rahmen der kulturellen Koopera-
tionsprojekte vorgesehenen Maßnahmen sind im Hoheitsgebiet
des betreffenden Drittlands (Brasilien) durchzuführen. Koopera-
tionsprojekte mit assoziierten Partnern, deren Sitz in Brasilien
eingetragen ist, könnten Vorrang erhalten.

6. Vergabekriterien

Die Gewährung einer Finanzhilfe ist nicht nur von der Prüfung
der Förderfähigkeits-, Ausschluss- und Auswahlkriterien abhän-
gig. Beschlussgrundlage sind die Vergabekriterien.

Vergabekriterien sind:

1. der Umfang, in dem das Projekt einen wirklichen zusätzli-
chen europäischen Nutzen schaffen kann;

2. der Umfang, in dem das Projekt eine konkrete Dimension
der internationalen Kooperation erzeugen kann;

3. die Qualität der Partnerschaft zwischen den europäischen
Kulturveranstaltern und den assoziierten Partnern in dem
ausgewählten Drittland;

4. der Grad, in dem das Projekt ein geeignetes Maß an Innova-
tion und Kreativität demonstrieren kann;

5. der Grad, in dem die Aktivitäten dauerhafte Auswirkungen
erzielen können; und

6. der Umfang, in dem die Ergebnisse der vorgeschlagenen Akti-
vitäten angemessen vermittelt und durch Werbung gefördert
werden (Sichtbarkeit).

7. Frist für die Einreichung der Anträge

1. Juni 2008.

8. Weitere Informationen

Die zugehörige Leistungsbeschreibung ist Bestandteil dieser Auf-
forderung zur Einreichung von Vorschlägen EACEA/05/08. Die
Anträge müssen den Vorgaben in der Leistungsbeschreibung
entsprechen und auf den hierfür vorgesehenen Antragsformula-
ren eingereicht werden.

Die Leistungsbeschreibung, das Antragspaket und sämtliche dazu
gehörigen Formblätter sind auf der Website der Exekutivagentur
Bildung, Audiovisuelles und Kultur unter folgender Adresse ver-
fügbar: http://eacea.ec.europa.eu
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(1) Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union; die EWR-Länder
(Island, Lichtenstein, Norwegen); die Beitrittskandidaten (Kroatien,
die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und die Türkei);
Serbien.


